
Diese Fragen – und viele andere – beantwor-
tete Michael Daum während eines Seminars
der Storck Akademie in Hamburg. Der Hazar-
dous Materials Manager bei Senator Interna-
tional war aus Newark nach Europa gekom-
men, Co-Referent Heinz Stelljes, Gefahrgut-
Spezialist bei Leschaco hatte einen erheblich
kürzeren Weg – er kam aus Bremen an die
Elbe. Während des Seminars erläuterten sie
die Grundlagen des Gefahrgut-Rechts in den
Vereinigten Staaten, stellten die zuständigen
Behörden und Institutionen vor und gingen
detailliert auf die Neuregelungen ein. 

Kostenlose Hotline: Unter anderem ermu-
tigten die Referenten die Teilnehmer, bei
Unklarheiten und Interpretationsfragen zum
amerikanischen Recht die Hotline für Gefahr-
gutinformationen – Hazardous Materials
Regulations Information Line – in Anspruch
zu nehmen. Der gebührenfreie Dienst ist aus
Deutschland mit der Rufnummer 001-202-
366-4488 zu erreichen.

Abläufe verstehen: Wer bereits
vorab wissen will – oder muss – was
sich ändern wird, kann die Vorschriften-
entwicklung im Federal Register, dem
Pendant zum deutschen Bundesanzei-
ger verfolgen (gpoaccess.gov/fr/
index.html). Um die Bedeutung der

jeweiligen Veröffentlichung einzuschätzen, soll-
te man wissen, wie die Vorschrift ensteht. Die
folgenden Stufen durchläuft ein Vorschlag üb-
licherweise, bis er im 49 CFR Platz findet:

1. Advanced Notice of Proposed Rule-
making (ANPRM): Mit dieser Vorabmel-
dung wird der betroffenen Industrie angekün-
digt, dass eine Neuregelung in Arbeit ist.
Details der künftigen Vorschrift sind mitunter
schon formuliert, die Industrie – und das kön-
nen auch ausländische Unternehmen sein –
wird zu Kommentaren aufgefordert und eine
Frist zur Abgabe der Kommentare gesetzt.

2. Notice of Proposed Rulemaking
(NPRM): Auf der Basis dieser Kommentare
werden die Vorschläge modifiziert und mit der
NPRM erneut für einen bestimmten Zeitraum
zur Diskussion gestellt. Dieser Arbeitsschritt
kann auch wiederholt werden.

3. Final Rule (FR): Die endgültige Vor-
schrift wird veröffentlicht. Das Datum
des In-Kraft-Tretens steht fest.

Flexibles Verfahren: Michael Daum
verwies darauf, dass bei Bedarf weitere
Verfahrensschritte „dazwischengeschal-
tet“ werden: So kann die Behörde mit
dem Request for Information (RI) nach

weiteren Kommentaren der betroffenen Indus-
trie fragen. Mit der Interim Final Rule (IFR)
steht eine Interimsregelung bei unmittelbarem
Handlungsbedarf zur Verfügung. Sind einzel-
ne Punkte noch zu klären, wird die ursprüng-
liche Kommentarfrist verlängert: Reopening
of Comment Period (RCP).

Umfangreiche Neuerungen: Auch für die
2007er-Neuauflage haben zahlreiche Vor-
schläge die beschriebene Prozedur durchlau-
fen. Eine Klarstellung gab es beispielsweise
für die Dokumentation: Bei Mischungen mit
mehreren Gefahrauslösern müssen mindes-
tens zwei angegeben werden – und zwar die
mit dem höchsten Risiko. Entspricht die
Bezeichnung des Gefahrguts oder der tech-
nische Name der Hazardous Substance, so
wird darauf mit den Buchstaben RQ hinge-
wiesen, beispielsweise so:
 RQ UN 1098, Allyl Alcohol, 6.1 (3), I oder

UN 1098, Allyl Alcohol, 6.1 (3), I, RQ.
 RQ UN3077, Environmental hazardous

substances, solid, n.o.s. (Adipic acid), 9, III
oder

 UN3077, Environmental hazardous sub-
stances, solid, n.o.s. (Adipic acid), 9, III, RQ

Bei Mischungen oder Lösungen mit mindes-
tens zwei Gefahrauslösern wird empfohlen:
 UN1993, Flammable Liquid n.o.s. (Divinyl

ether), 3, III RQ (Benzene, Acenaphtalene)

Die „gläsernen“ Sünder: Im Verlauf des
Seminars lernten die Zuhörer zahlreiche wei-
tere Regelungen kennen. Und sie entdeckten
die Kehrseite des Freedom of Information
Act. Er regelt den freien Zugang zu Informa-
tionen nicht nur für  Gesetzgebungsverfah-
ren: Auch die Vorschriftenverstöße werden
öffentlich gemacht: Auf der Website haz-
mat.dot.gov werden in der Rubrik Enforce-
ment die ertappten Firmen, ihre Regelwidrig-
keit und die Höhe des Bußgelds aufgelistet.
Keine angenehme Publicity!
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49 CFR

Die „gläserne“ Vorschrift
Uta Fuchs, Hamburg

Zum 1. Oktober trat die revidierte Fassung 49 CFR in Kraft. Wie kom-
men die jährlichen Änderungen zustande? Und wie können sich
auch deutsche Unternehmen daran beteiligen? 

Mehr Informationen?

www.der-gefahrgut-beauftragte.de

www.der-gefahrgut-beauftragte.de

